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Jugend und Film
Jeder Film, auch der künstlerisch höchst anspruchslose, erzielt bei

der Jugend unfehlbar Erfolge. Seine Macht auf die kindliche Psyche
grenzt an Magie. Es ist darum nicht zu verwundern, dass die verschiedensten

Kreise sich diese Umstände zunutze machten, indem die einen
aus wirtschaftlichen Erwägungen den Film der Jugend in vermehrtem
Masse zugänglich zu machen suchten, während andere den Film als
ausgezeichnetes Mittel zur geistigen und weltanschaulichen sowie politischen

Betreuung benützen.
Die Bestrebungen, den Jugendlichen die Kinotheater möglichst weit

zu öffnen, gehen vor allem von den wirtschaftlich interessierten Kreisen,
d. h. von den Produzenten, Verleihern und besonders von den
Kinotheaterbesitzern aus. Immer wieder wurde in diesem Zusammenhang
vom Verbandsorgan „Schweizer-Film-Suisse" auf die Anomalie
hingewiesen, dass in der kleinen Schweiz infolge der verschiedenen kantonalen
Gesetzgebungen die Kinotheater an einem Ort vom schulpflichtigen Alter
an zugänglich sind, während an einem andern, vielleicht nur einige
Kilometer entfernten Ort, das 16. Jahr als Minimalalter gilt und in einer dritten

Ortschaft der allgemeine Kinobesuch erst vom 18. Jahr an erlaubt
wird. Es sind wiederholt, besonders wenn Filmgesetze revidiert werden
sollen, wie gegenwärtig im Kt. Luzern, Anstrengungen gemacht worden,
das Minimalalter wenigstens auf 16 Jahre herunterzudrücken.

Wir möchten die vorgebrachten Gründe keineswegs gering achten ;
wir verstehen es, dass der Lichtspieltheaterverband sich für die
wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder wärmstens einsetzt. Es ist auch
zuzugeben, dass in vielen Fällen das, was einem 18-Jährigen nicht scha-
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